
die Lage in Polen durch das Leitungsorgan 
der ILO, den Verwaltungsrat. Verhandlungen 
hinter den Kulissen über eine gütl iche Beile
gung des Streits schlugen fehl. Der Ostblock 
(mit Ausnahme Rumäniens) beharrte auf sei
ner Forderung, den Bericht einer von der ILO 
eingesetzten Untersuchungskommission auf 
die lange Bank zu schieben. Dem wider
setzte sich die Mehrheit der Verwaltungs
ratsmitglieder. Zuvor hatten die kommunist i 
schen Staaten sogar darauf bestanden, den 
Untersuchungsbericht über Polen ersatzlos 
von der Tagesordnung zu streichen. 
Die Untersuchung der Zustände in Polen 
geht auf eine Klage des Internationalen Bun
des Freier Gewerkschaften (IBFG) nach der 
Verhängung des Kriegsrechts und des Ver
bots der unabhängigen Arbeitnehmerorgani
sation >Solidarnosc< zurück. Laut IBFG hat 
die polnische Regierung damit das von ihr 
unterzeichnete ILO-Übereinkommen über die 
Vereinigungsfreiheit gebrochen. Warschau 
beschuldigte daraufhin die ILO, sich für eine 
antipolnische Kampagne und Einmischung in 
die inneren Angelegenheiten eines souverä
nen Staates herzugeben. In der Folge wei
gerte sich die polnische Regierung, die Fra
gen der ILO zu beantworten, und sie stellte 
die Zahlung der Mitgliedsbeiträge ein, worauf 
sie ihr St immrecht verlor. Als letztes ihr zur 
Verfügung stehendes Sanktionsmittel be
schloß die ILO die Einsetzung eines dreiköp
figen Untersuchungsausschusses, dem die 
polnischen Behörden die Einreise verweiger
ten. Polen entsandte auch keine Delegierten 
mehr zu den ILO-Konferenzen. 
II. Die Eskalation erreichte ihren vorläufigen 
Höhepunkt auf der letzten Tagung des Ver
waltungsrats Mitte November 1984. Da die 
Polen selbst nicht mehr in Erscheinung tra
ten, überließen sie ihre Interessenvertretung 
den >Bruderländern<. Einige von diesen wol l 
ten die Auseinandersetzung zu einem Test
fall für die Standhaftigkeit des Westens und 
die interne Ausr ichtung der Dritten Welt ma
chen. Die Sowjetunion, die Tschechoslowa
kei und Rumänien sind nämlich ebenfalls Ge
genstand von Klagen bei der ILO wegen Ver
letzung verschiedener Rechtsnormen. Wäh
rend die Rumänen auf Tauchstation gingen 
und die Behandlung ihrer Verstöße gegen 
ILO-Übereinkommen (Verhaftung der Grün
der einer unabhängigen Gewerkschaft, Re
pressalien gegen Streikende in den Bergwer
ken des Jiu-Tales) ignorierten, ließen sich die 
übrigen Ostblockstaaten auf ein diplomati
sches Poker ein. 
Der Westen zeigte sich geneigt, Polen eine 
Brücke zu bauen und die Behandlung des 
Untersuchungsberichtes auf die nächste Ta
gung des Verwaltungsrats im Februar 1985 
zu verschieben. Als Gegenleistung hätte die 
Regierung in Warschau aber die Zusammen
arbeit mit der ILO wieder aufnehmen müs
sen. Die westl ichen Gewerkschaften waren 
bereit, sich mit einer formalen Kenntnis
nahme des ohnehin weich ausgefallenen 
Rapports zu begnügen, ohne eine neuerliche 
Diskussion auszulösen. Die Lage hatte sich 
in den vorangegangenen Monaten insofern 
verändert, als das polnische Regime die in
ternierten Gewerkschaftsführer und andere 
Oppositionelle amnestierte. General Jaru
zelski war nicht mehr der Buhmann des We
stens, seit die Umstände der Ermordung des 
Arbeiterpriesters Popieluszko ein Komplott 
dogmatischer Kräfte gegen die derzeitige 
Staatsführung vermuten ließen. Auch die Po-
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len waren nach Ansicht von Konferenztei l
nehmern interessiert, vom hohen Roß herun
terzusteigen, sahen sich jedoch von der So
wjetunion genötigt, die Partie auf Biegen und 
Brechen weiterzuspielen. 
Kurzum: Der erhoffte Kompromiß kam nicht 
zustande und am 15. November fand die 
Kampfabst immung statt. Zuerst wurde mit 30 
gegen 18 Stimmen ein im Namen Äthiopiens 
eingebrachter Antrag abgelehnt, die Frage 
bis zur nächsten Tagung zu verschieben. 31 
Delegierte st immten anschließend dafür, den 
Bericht der von der ILO eingesetzten Unter
suchungskommission »zur Kenntnis zu neh
men«. Der Ostblock konnte lediglich zehn 
Voten dagegen aufbieten, während sich 
zwölf Delegierte der Stimme enthielten. 
Den osteuropäischen Ländern war es nicht 
gelungen, die im ILO-Verwaltungsrat vertre
tenen Regierungs-, Arbeitgeber- und Arbeit
nehmer-Delegierten der Dritten Welt auf ihre 
Seite zu ziehen. Auf der nächsten, im Juni 
stattf indenden Tagung der Internationalen 
Arbeitskonferenz, des höchsten Organs der 
ILO, könnte allerdings das Geschick wech
seln. Schon letztes Jahr fiel ein Antrag mit 
dem Ziel, die Normenkontrol le zu durchlö
chern, nur knapp durch. Das Argument, wo 
nach die dem westl ichen Demokratiever
ständnis entsprungenen Regeln in einer sich 
ändernden Welt keine Allgemeingült igkeit 
mehr t rügen, vermag manches Regime zu 
überzeugen, das Angst vor freien Gewerk
schaften hat. Das Herangehen des Ostblocks 
ist ein auf lange Sicht angelegter Angriff auf 
das Normenkontrol lverfahren der ILO. 
III. ILO-Generaldirektor Francis Blanchard, 
ein Franzose, hat den Austri t t eines der 
Gründungsmitgl ieder der Organisation be
dauert. »Die universelle Mitgliedschaft war 
immer und bleibt auch heute ein wicht iges 
Ziel der ILO«, erklärte er. Blanchard drückte 
seine »ehrliche Hoffnung« aus, daß die auf
geworfenen Fragen zum Fall Polen im Laufe 
der kommenden zwei Jahre gelöst würden 
und das Land in der ILO verbleibt. 
In dem von Botschafter Stanislaw Turbanski 
übermittelten Austr i t tsschreiben stellt die 
polnische Regierung fest, daß ihre »wieder
holten Warnungen vor den unvermeidlichen 
Konsequenzen der Fortsetzung der antipol
nischen Kampagne in den Wind geschlagen 
wurden«. Polen könne der tendenziösen und 
feindseligen Haltung gewisser Kreise in der 
ILO und einiger internationaler Beamter, we l 
che die Verfassung der Organisation miß
brauchten, nicht länger indifferent gegen
überstehen. 
Die gesamte Gruppe der osteuropäischen 
Staaten (außer Rumänien und Jugoslawien) 
doppelte nach. Sie droht nicht näher be
schriebene »Maßnahmen« an, »welche die 
entstandene Situation erfordert«. Die offiziel
len Gewerkschaftszentralen der kommuni
st isch regierten Länder (diesmal auch aus 
Rumänien) bürdeten »jenen Kräften die volle 
Verantwortung für die hervorgerufene Krise« 
auf, »welche die ILO als ein Instrument des 
polit ischen Kampfes gegen den Sozialismus 
benutzen«. Es sei eine antisozialistische 
Kampagne eingepeitscht worden, eine Ver
zerrung der Politik der sozialistischen Staa
ten, welche doch das Wohlergehen der werk
tätigen Bevölkerung anstrebe. 
Diese wütenden Beschuldigungen ändern 
nichts daran, daß der Ostblock seine Stel
lung in der ILO durch den Austr i t t Polens 
weiter geschwächt hat, nachdem vor Jahres

frist schon Vietnam der Organisation den 
Rücken kehrte. Bei Auseinandersetzungen 
auf des Messers Schneide zählt jede St im
me. Es hat sich auch gezeigt, daß die Ent
wicklungsländer den Verlockungen autoritä
rer gesellschaftl icher Lösungen weniger er
l iegen, als vielfach befürchtet wurde. Auch 
sie streben nach internationaler Respektabil i-
tät. Ihren Schwierigkeiten, den arbeitsrechtl i
chen Normen vollauf gerecht zu werden, will 
die ILO nunmehr durch größere Flexibilität 
entgegenkommen. Der wirtschaft l iche Ent
wicklungsstand soll bei der Normenkontrol le 
künftig in Betracht gezogen werden, meint 
Blanchard. Natürlich geht es in erster Linie 
darum, den polit isch motivierten Argumenten 
des Ostens das Wasser abzugraben. Ein har
tes Ringen steht noch bevor und die welt
weite Erfüllung der freiwillig eingegangenen 
arbeitsrechtl ichen Verpfl ichtungen, die be
sonders den westl ichen Gewerkschaften am 
Herzen liegt, bleibt Zukunftsmusik. 

Pierre Simonitsch • 

Sozialfragen und Menschenrechte 

Menschenrechts-Unterkommisslon: Kritik der 
Staaten von Herndl übermittelt — Vorschlag auf 
Namensänderung erneuert — Freiwilliger Fonds 
für die >Eingeborenen<bevölkerungen gefordert 
(4) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 1 / 
1984 S.33 fort.) 

I. Nicht zuletzt mit ihrer eigenen Arbei ts
weise beschäft igte sich die der Menschen
rechtskommission der Vereinten Nationen 
zugeordnete Unterkommission zur Verhü
tung von Diskriminierung und für Minderhei
tenschutz auf ihrer 37.Tagung (6.-31.8.1984 
in Genf). Schon zu Beginn hatte Kurt Herndl, 
Beigeordneter Generalsekretär der Vereinten 
Nationen und Leiter ihres Menschenrechts
zentrums, die in der Menschenrechtskom
mission geäußerte Kritik übermittelt : Beunru
higung über die Einhaltung ihrer Kompeten
zen durch die Unterkommission, Besorgnis 
über den Tenor und die nicht hinreichend 
»objektive und maßvolle Sprache« einiger 
Resolutionen (vor allem solcher, in denen 
Regierungen wegen Menschenrechtsverlet
zungen angeklagt wurden) und Unbehagen 
über die Behandlung von Studien und Be
richten. Zum Teil sei bemängelt worden, daß 
sie nicht die gebührende Aufmerksamkeit 
fänden und daß anstelle ausführlicher Bera
tungen nur eine Weiterleitung an die Men
schenrechtskommission im Schnel ldurch
gang erfolge. Andererseits wurde die Gefahr 
unnötiger Überschneidung und doppelter 
Bearbeitung sowie der hohe Kostenaufwand 
angesprochen. Die Menschenrechtskommis
sion hat der Unterkommission sogar nach
drückl ich eine Beschränkung der Seitenzahl 
(32 S.) für Berichte und Studien empfohlen. 
Mehrfach sei vorgebracht worden, daß die 
Unterkommission Kontakt mit Regierungen 
nur über die Menschenrechtskommission 
aufnehmen solle. Außerdem werde eine Ra
tionalisierung und Strukturierung der Arbeit 
der Unterkommission mit Hilfe eines auf fünf 
Jahre ausgelegten Arbei tsprogramms für 
notwendig gehalten. 
Hierauf regte das aus 26 Sachverständigen 
bestehende Gremium nach einem ersten 
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Vorstoß 1979 (VN 1/1980 S.25) erneut seine 
Umbenennung an, diesmal in >Unterkommis-
sion der Experten der Menschenrechtskom-
mission<, eine Bezeichnung, die zum einen 
die Anbindung an die Kommission deutl ich 
macht, zum anderen aber auch zeigt, daß das 
Tätigkeitsfeld das gesamte Gebiet der Men
schenrechte umfassen soll. Weiterhin emp
fahl sie der Menschenrechtskommission, die 
Mitglieder der Unterkommission nicht mehr 
für drei, sondern für vier Jahre zu wählen, 
wobei die Hälfte der Mitglieder alle zwei 
Jahre ausgewechselt werden soll. Studien 
unter ihrer Ägide sollen künftig möglichst in
nerhalb von drei Jahren bearbeitet werden, 
ohne daß während der Laufzeit des Vorha
bens eine Erneuerung des Mandats erforder
lich sein soll. Zur Bewält igung der steigen
den Arbeitsbelastung sollen pro Tagung 
zehn zusätzliche Sitzungen für Arbei tsgrup
pen gestattet werden. 
Abzuwarten bleibt, ob diese Vorschläge die 
Kritiker zufriedenstellen werden. 
II. Der Verlauf der 37Tagung läßt insgesamt 
eher Gegenteil iges vermuten. In 35 Resolu
t ionen nahm die Unterkommission unter an
derem zur Menschenrechtssi tuat ion in zahl
reichen Staaten Stellung (Afghanistan, Chile, 
El Salvador, Guatemala, Iran, Sri Lanka, Uru
guay); auch das später von der Generalver
sammlung vermiedene Thema Ost-Timor 
wurde aufgenommen. Der Wert dieser Reso
lutionen liegt auch darin, daß sich zumindest 
die als Beobachter tei lnehmenden Vertreter 
der betroffenen Regierungen jeweils vor der 
Abst immung in Wider legungs- oder Recht
fert igungszwang gebracht sahen. Dennoch 
entsteht der Eindruck, daß die Erarbeitung 
und teilweise kontroverse Erörterung derarti
ger Resolutionen die eigentliche Sacharbeit 
zeitl ich zu stark einschränkt. Die Behandlung 
der vorgelegten Zwischen- und Schlußbe
richte blieb oft eher an der Oberfläche oder 
ohne abschließendes Ergebnis. Überhaupt 
machte der Verlauf der Tagung mitunter ei
nen unstrukturierten Eindruck. Eine konzen-
triertere, nicht mehrfach wieder aufgenom
mene Erörterung hätte manchem Thema gut 
getan. 
Enttäuschend war, daß gerade in den Berei
chen, in denen die Unterkommission nicht 
nur ähnliche Stellungnahmen wie andere Or
gane der Vereinten Nationen abgab, nur we
nige Ergebnisse erzielt wurden. Die Diskus
sion über die noch nicht abgeschlossene 
Studie über den Völkermord zeigte viele Dif
ferenzen, von der Definition des Begriffs bis 
zu einer möglichen zeitl ichen Begrenzung 
des Untersuchungsgegenstandes (erst ab 
1949) und damit auch der Ausklammerung 
des Völkermordes an den Armeniern. Der 
Auftrag der Menschenrechtskommission, 
eine Definition des Begriffs >Minderheit< zu 
erarbeiten, konnte noch nicht erfüllt werden. 
Ein Definit ionsversuch des kanadischen Ex
perten Jules Deschenes wurde teilweise als 
inadäquat und unvollständig zurückgewie
sen. Eine Abst immung führte zur Vertagung. 
III. Bei der Diskussion mehrerer Tagesord
nungspunkte wurde deutl ich, wie stark die 
der Unterkommission angehörenden Exper
ten, obwohl in persönlicher Eigenschaft tätig, 
ihren Systemen verhaftet sind. Während ei
nerseits der Ausbau der Rechtssial lung des 
einzelnen im Völkerrecht bejaht wurde, hiel
ten andere Experten es für falsch, das Indivi
duum zum Subjekt des Völkerrechts zu ma
chen. Bei der Diskussion zur Abschaffung 

der Todesstrafe, in der der Beobachter der 
Bundesrepublik Deutschland zur breiten Un
terstützung der hierauf gerichteten Vorberei
tung eines Zweiten Zusatzprotokol ls zum In
ternationalen Pakt über bürgerl iche und poli
t ische Rechte aufrief, ließ ein Teil der Exper
ten erkennen, daß es ihnen nur um Maßnah
men gegen einen Mißbrauch der Todesstrafe 
geht. Grundsätzliche Differenzen zeigten 
sich auch bei der Diskussion über die Kör
perstrafen im islamischen Recht. Eine Reso
lution, die Menschenrechtskommission 
möge die Regierungen verschiedener Staa
ten drängen, anstelle der Amputat ion als 
Strafe mit der Menschenrechtserklärung ver
einbare Bestrafungen vorzusehen, fand eine 
knappe Mehrheit. 
Recht unerwartet kam hingegen die Auffor
derung des brit ischen Experten Benjamin 
Whitaker an seine Regierung, der neuen See
rechtskonvention beizutreten und sich nicht 
außerhalb dieses Rahmens zu stellen. 
IV. Die 1971 in Auftrag gegebene Studie 
über das Problem der Diskriminierung der 
>Eingeborenen<bevölkerungen wurde nun
mehr von Jose Martinez Cobo — der sich 
schon in dieser Zeitschrift zum Thema geäu
ßert hat (VN 5/1981) — vorgelegt. Hinsicht
lich des Begriffs bestehen in der Unterkom
mission Definit ionsprobleme. Praktische Be
deutung hat die bislang dreimal zusammen
getretene Arbei tsgruppe der Unterkommis
sion, die den Vertretern der 'Eingebore
nem bevölkerungen ein Forum für ihre Anlie
gen bietet. In einer Resolution wurde die Ge
neralversammlung zur Errichtung eines Frei
willigen Fonds der Vereinten Nationen für die 
>Eingeborenen< bevölkerungen aufgefordert, 
der Vertretern der >Eingeborenen<gemein-
schaften und -Organisationen die Teilnahme 
an den Verhandlungen der Arbei tsgruppe 
durch freiwillige finanzielle Beiträge von Re
gierungen, nichtstaatl ichen Organisationen 
und anderen privaten oder öffentl ichen Ge
meinschaften ermöglichen soll. Die Regie
rungen Australiens und Kanadas haben ihre 
Bereitschaft zu Zahlungen in einen solchen 
Fonds bereits signalisiert. In diesem Jahr will 
die Arbeitsgruppe einen Entwurf über Richtli
nien für die Rechte der >Eingeborenen<be-
völkerungen auf der Basis relevanter nationa
ler Gesetzgebung, internationaler Instru
mente und anderer juristischer Kriterien auf
stellen. 
Bei der Diskussion über die Situation der 
Menschenrechte wurden nicht nur zahlreiche 
Staaten wegen ständiger Mißachtung der 
Menschenrechte gerügt — auch über Andrej 
Sacharow wurde gesprochen — , sondern es 
wurde auch festgestellt, daß sich das derzei
tige System der Vereinten Nationen zum 
Schutze der Menschenrechte als unzuläng
lich und damit reformbedürft ig erwiesen 
habe. Es bestehe insbesondere ein Bedürf
nis, die Arbeit der mit der Überprüfung der 
Einhaltung der Menschenrechte befaßten Or
gane zu beschleunigen. 

Birgit Laitenberger • 

Mauretanien: Beispielhafte Zusammenarbeit mit 
den Vereinten Nationen — Erfolge im Kampf ge
gen die Nachwirkungen der Sklaverei (5) 

Wenn die Tätigkeit der Menschenrechts-Un-
terkommission, wie im obigen Bericht von 
Birgit Laitenberger geschildert, ins Kreuz
feuer der Kritik der Staaten gerät, so muß 

dies — orientiert man sich am Gedanken des 
universellen Menschenrechtsschutzes — ja 
nicht unbedingt gegen die Unterkommission 
sprechen. Doch es gibt auch Regierungen, 
die an einer Untersuchung der Menschen
rechtssituation in ihrem Lande mitzuwirken 
bereit s ind: Mauretanien hat sich, des Fort
bestehens der Sklaverei angeschuldigt, 
höchst kooperat ionsbereit gezeigt. Zu hoffen 
ist, daß auch die im Dezember 1984 durch 
einen Staatsstreich an die Macht gelangte 
Regierung diese aufgeschlossene Haltung 
beibehalten wird. 

I. Die im Gebiet der heutigen Islamischen 
Republik Mauretanien jahrhundertelang prak
tizierte Sklavenhaltung wurde 1905 von den 
französischen Kolonialherren zwar offiziell 
abgeschafft, existierte jedoch nichtsdesto-
trotz for t : Immer noch gab es Menschen 
ohne eigene Rechte, persönlich und wirt
schaftlich dem Willen ihrer Eigentümer unter
worfen. Auch die Unabhängigkeit Maureta
niens im Jahre 1960 und die verfassungsmä
ßige Verankerung der Gleichheit aller Bürger 
vor dem Gesetz änderte an diesem Zustand 
nichts. Am 5. Juli 1980 verabschiedete das 
regierende Mil itärkomitee der nationalen 
Wohlfahrt (Comite militaire de salut national, 
CMSN) eine Deklaration, durch die die Skla
venhaltung — eine Geißel, die nationale Un
abhängigkeit und soziale Gerechtigkeit ver
hindere — in Mauretanien endgült ig abge
schafft wurde. 
Bei ihrer 7. Tagung im August 1981 erhielt die 
Arbei tsgruppe über Sklaverei der Menschen-
rechts-Unterkommission jedoch Informatio
nen von der nichtstaatl ichen >Anti-Sklaverei-
Gesellschaft< in London, daß diese Deklara
t ion in der Praxis keine große Wirkung entfal
te. Dies wiederum wurde seitens der maure
tanischen UN-Vertretung umgehend demen
tiert. Auf der 34.Tagung der Unterkommis
sion lud der mauretanische Vertreter das Ex
pertengremium ein, eine Delegation zur Un
tersuchung der Situation in sein Land zu ent
senden. Nachdem die Unterkommission 
durch Resolution 1982/10 der Menschen
rechtskommission vom 10. März 1982 hierzu 
ermächtigt worden war und auch der Wirt
schafts- und Sozialrat mit Beschluß 1982/129 
dem zust immte, begannen die Vorberei tun
gen des Besuchs. Mitte September 1982 
wurde Mauretaniens Regierung über die Zu
sammensetzung der Delegation und den ge
planten Besuchstermin (März 1983) unter
richtet. 
Mauretanien erklärte sich mit dem Vorschlag 
grundsätzl ich einverstanden; die Mission 
wurde allerdings mehrmals verschoben. Zwi
schenzeit l ich wurde Mauretanien ein Frage
bogen über den Bereich der Sklaverei über
sandt, der ausführlich beantwortet wurde. 
Anläßlich der 9.Tagung der Sklaverei-Ar
beitsgruppe bekundete die mauretanische 
Delegation im August 1983 den Willen ihrer 
Regierung, den Experten bei ihrem Besuch 
jede Hilfe zuteil werden zu lassen. 
II. Kurz darauf legte der mauretanische Be
obachter der 36. Tagung der Unterkommis
sion einen sehr informativen Überblick über 
die Nachwirkungen der traditionellen Skla
venhaltung vor. Er betonte, in Mauretanien 
mit seinem hohen Anteil Gemischtrassiger 
— das Land liegt an der Schnittstelle zwi 
schen dem >weißen< Nordafrika und dem 
>schwarzen< subsaharischen Afrika — sei 
Sklavenhaltung nie in Form von Rassenunter-
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